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Jit. 30 sanfte. febtoetg. $anbm

Ickten QahreSoetfammlung tn ©hur. 4. Kaffa»Sériât,
eïftaitet com 3ertlraï=Sîaffter 2Bilh- griß 5. Dleoiforen»
betidjt über bie gefamte Tätigfeit beê leitenben 2luS»

fdjuffeS. Abnahme ber fRedjnung unb Ted)arge @ctei»

lung beS KaffterS. 6. SemetEungen über ben QabreS»
berieft. 7. inträge: a. Teë leitenben 2luSfd)uffeS;
h, Ser SeEtionen unb ©tngelmitglteber. 8. Sefümmung
beS Orteè ber nädjften SahreSoerfammlung (Thun).
9. allgemeine Ilmfrage, ©oentueß mürbe in ber Ilm»
frage auch bie beseitige aßgemeine Sage burd) etn EurgeS

Referat mit anfchliefjenber TiSEuffion in Seljanblung
gejogen.

SamStag ben 24. Dftober, abenbê 8 Uljr, finbet im
SürgerbauS eine freie gufammentunft ftatt. Tie Kollegen
ber Seftion Sern merben für baS roettere beforgt fein.

Ter Sorftanö beS Schneeiger. Tadjbecfermetfter»
SBerimnbeS (ißräfibent : 3f. ©utter, ©efretär : 31. aifch»
roanben), richtet einen Stufruf an bie Sftitglieber, roorin
er in§ ©ebädjtniS ruft, baß mit ÜDtut unb gutem SBiüen
nud) bei ber fe|tgen fd)tolerigen $ett immer noch etroaS

ju erreichen ift. ©erabe bei ben nun eingetroffenen 93er»
lältniffen tue bie görbetung ber Organifation, foroie
lut unb fefte ©intrant bringenb not. „9Bir müffen
eS unS gerabe in foldjen Seiten gut Ijetligften Sftidjt
machen, unfern aufgeftellten 93efcf)Iüffen unb Sebhtgungen
roll unb gang geregt gu merben."

®er lantonaMjerntfdje ©eroeröeoerfianb erläßt fol--
genbe ißublifation an feine ©eïtionen:

ïloch nie feit Seftehen unfeteS SerbanbeS lag ba§
roittfdjaftliche Sehen beS gefamten SchroelgetlanbeS bar»
nieber, mte mir eS beute erleben. Umftänbe oetfehie»
benfter Slrt, roie mir fte alle Hennen, tragen baju bei,
bafj eine große 3®hl oon Setrieben teilroeife ober gäng»
114 eingeftellt merben müffen unb ba§ fpeer ber SlrbeitS»
lofen tn beforgtttSerregenber SBeife anmächft. fßrioate,
Semeinben unb Staat merben oon allen Seiten gut £ilfe=
leiftung herangezogen. 3br ©eroerbetreibenben nament»
K4 roerbet reichlich ©elegenbeit finben, bei ben £>ilfS»
aftionen aller 3lrt euch p betätigen. Sßobl bem, ber
in ber Sage ift, eS gu tun unb eS gerne tut.

®aS öffentliche SBobl »erlangt aber oon euch Strbeit»
gebern noch mebr: Stellt eure Setrtebe, roenn irgenbroie
möglich, nicht oöllig ein, fonbern fud^t nach Kräften,
ïtbeitSgelegenheit p fdhaffen. 3h* erroerbt euch baburch
gtofe Serbienfte umS gange Sanb unb tragt pgletct) bei
pr moralifdhen Hebung unfeteS SlrbeiterftanbeS. äRandjer
non euch toirb gemiß gerne auf einen ©erolnn oergid)ten,
®enn eS baburch gelingt, ben Siebeitern Serbienft p
fiebern.

Steht einanber bei, ihr SDÎeifter, helft euch gegenfeitig
ouS mit SlrbeitSfräften unb fRohmaterialten Serftummen
muff in biefen 3etten îtetnltche ©efinnung unb Sftißgunfi;
mehr benn je ift merEtätige Solibarität oonnöten.

Sffierte greunbe! Tie fchmeten ©reigniffe unfeter
peit nehmen feit SBochen unfer Teufen unb fühlen ge=
tagen unb erlauben uns îaum noch, gemeinfamen Se=
febungen unb StanbeSfragen Slufmextfamïeit p feßenfen.
taet bas mödhten mir allen anS £erg legen, oereint mit
tat unb 3uoetficjjt ben Serhältniffen bie Stirne p
Wen. Kopf hod), unb roarrn bas £>erg!

JIu$$tellung$we$en.
fiwbeSattSfiellttng in Sern. Tie Tireftion ber

fOnbeSauSftellung hat nachftehenbe Sergünftigungen ab

A^ttober befd)Ioffen: A. Ko lie îtio befuge : 2ln
®e|eHf(haften oon 20 Teilnehmern aufroärtS merben gegen
""tmeifung beS KoßeEiiobißetS ber Transportanftalt
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für bie barin oergeichnete Slnphl oon Teilnehmern ©in«
trittsfarten pm halben greife oon 75 IRp. abgegeben.
B. ©dhulen: Sin bie Teilnehmer oon KoÙeîtiobefuchen
oon Schulen, oon bet 1. ©chulîlaffe bis unb mit ben ißro<
apmnafialîlaffen unter Rührung eineS SehrerS ober etneS

SRitgliebeS ber ©chulîommiffion merben ©IntrittSîarten

p 25 SRp. abgegeben, gür höh®« ©«hulftufen beträgt
ber ©intrittêpreiS unter ben gleichen SorauSfetpngen
50 $Rp. C. Sillige Tage: Ter 17. unb 18. Dft.
merben als fogenannte „billige Tage" feftgefet)t. an benen
ber ©intritt für ©rmachfene 75 5Rp. unb für Klnber
50 IRp. beträgt. Ttefe rebujterten TageSîarten merben
nur an ber SluSfMungSïaffe abgegeben.

Ter offizielle Schluß ber ©«hmei§etif(hen SanbeS»
anSfteüung in Sern ift attf SRontag, 2. Slot)ember,
angefeßt.

Serïanfébureatt bet SanbeSauSfteHung. TaS 3«"=
tralfomitee ber S^roeijerifchen SanbeSauSfieUung hat ben
Unterzeichneten, bie oorßer bei ber ^Durchführung beS

„Kommerziellen SluSfunftSbienfieS" beteiligt roaren, bie

SeroiUtgung erteilt, Serfäufe oon SluSfteUungSgegen»
ftänben, SRobiliar ufro., auf eigene IRedhnung p oer=
miltein.

TaS betreffenbe Sureau beftnbet fich im SerroaltungS»
gebäube jmifchen bem ^aupteingang Sleubrüdftraße unb
ber Soft. @S ift audh Sonntag? geöffnet.

Sern, bert 16. DEtober 1914.
©mile g. ©haoanneS, Ingenieur.

QuleS g. Sranbt, Kaufmann.
JRütftranSport ber Stu5fteHung5gegenftänbe. SRit

bem 2. Stobember beginnt ber ütüdtranSport ber un»
berfauft gebliebenen SluSftellungggegenftänbe, für ben
ein 3oitraum bon girEa 2 SRonaten in 9tnëficE)t genom»
men ift. ffür btefe ßeit tritt bie auf bem SluSftellungg»
pla|e errötete befonbere Slbfertigungêftelle für ffrad)t»
gut loiebet in TätigEeit.

©leEtrifcheê oon ber SRafchinenhalle ber SanbeS«
«nöfteDnng in Sern. TanE bem ©ntgegenEommen ber
StuSfteHer, bie in ber SRafchinenhalle ben eleEtrifdjen
Sicht» unb Kraftftrom erzeugen, mirb eS möglich
fein, bis gum Schluffe Der SluSfteÖung ben ooflen Se»
trieb aufrecht zu erhalten, unb zwar an SBochentagen
oon 10 V2 bis 12 Uhr unb 2V2 bis 5 V2 Uhr unb am
Sonntagnachmittag oon 3 bis 5 Va Uhr mte bisher,
fomie SamStag unb Sonntag abenbs oon 8 bis 9 V2 Uhr
bei ooHer Seleuchtung. Set ©intritt ber TunEelhelt mirb
bie Çatle auch beleuchtet. SBährenb ber angegebenen
3eit finb bie beiben Aufzüge, Die zu ben ©alerten
führen, tn Setrteb. ©benfo finben täglich oon 8 bis 12 Uhr
oormittagS unb 2 bis 4V-> Uhr nachmittags Sidjtftrom»
oorführungen au§ bem allgemeinen Kraftnetj bet 3luS»

fteüung ftatt. Ten Kraftftrom liefern Die ©dj me iget.
SoEomotio» unb SJÎafdjinenfabriE SBinterthur
unb bie girma Sroron, Sooeri) tn Saben, ben
Sidjtftrom bie ©ebrüber ©ulger tn Sßinterthur
unb bie SJiafdjinenfabriE tn ÖrliEon.

Ta5 iprciSgericht ber Schweiger. fianbeSattSfteKung
in ©er» hat ber girma 3ean ©tuber, SBaagenfabriE,
Dit en, für bie in ber Sftafchinenhalle, Transportmittel»
balle unb ber lanbroirtfdjaftlidjen ©ruppe auSgefteßten
SBaagen bie golbene SRebaille guerEannt.

Ter girma ©irchtneier & ©te. in Älfinten (äarg.)
ift für bie in Sern auSgefteßten Dieben» unb Ißflan»
genfprißen bie golbene URebaille guerEannt roorben.

tSuSgeichnung. SBie anno 1896 in ©enf, fo rourbe
auch btefeê 3ahr an ber ©chmelger. SanbeSauSfteßung
in Sern ber Schmeiger. ©eil»3nbuftrie, oorm.
©. DecßSlin gum DJlanbelbaum in ©chaffhaufen

Ar, M Jllustr. schtveiz. Handw

letzten Jahresversammlung in Chur. 4, Kassa-Bericht,
erstattet vom Zentral-Kaffter With. Fritz 5. Revisoren-
bericht über die gesamte Tätigkeit des leitenden Aus-
schusses. Abnahme der Rechnung und Déchargé Ertei-
lang des Kassiers. 6. Bemerkungen über den Jakres-
bericht. 7. Anträge: u. Des leitenden Ausschusses;
I, Der Sektionen und Etnzelmitglieder. 8. Bestimmung
des Ortes der nächsten Jahresversammlung (Thun).
9, Allgemeine Umfrage. Eventuell würde in der Um-
stage auch die derzeitige allgemeine Lage durch ein kurzes
Referat mit anschließender Diskussion in Behandlung
gezogen.

Samstag den 24. Oktober, abends 8 Uhr, findet im
Bürgerhaus eine freie Zusammenkunft statt. Die Kollegen
der Sektion Bern werden für das weitere besorgt sein.

Der Vorstand des Schweizer. Dachdeckermeister-
Verbandes (Präsident: I. Sutter, Sekretär: A. Asch-
wanden), richtet einen Aufruf an die Mitglieder, worin
er ins Gedächtnis ruft, daß mit Mut und gutem Willen
auch bei der jetzigen schwierigen Zeit immer noch etwas
zu erreichen ist. Gerade bei den nun eingetroffenen Ver-
Hältnissen tue die Förderung der Organisation, sowie
Mut und feste Eintracht dringend not. „Wir müssen
es uns gerade in solchen Zeiten zur heiligsten Pflicht
machen, unsern aufgestellten Beschlüssen und Bedingungen
voll und ganz gerecht zu werden."

Der kantonal-vernische Gewerbeverband erläßt fol
gmde Publikation an seine Sektionen:

Noch nie seit Bestehen unseres Verbandes lag das
wirtschaftliche Leben des gesamten Schwetzerlandes dar-
nieder, wie wir es heute erleben. Umstände verschie-
denster Art, wie wir sie alle kennen, tragen dazu bei,
daß eine große Zahl von Betrieben teilweise oder gänz-
ltch eingestellt werden müssen und das Heer der Arbeits-
losen in besorgniserregender Weise anwächst, Private,
Gemeinden und Staat werden von allen Seiten zur Hilfe-
leistung herangezogen. Ihr Gewerbetreibenden nament-
lich werdet reichlich Gelegenheit finden, bei den Hilfs-
akiionen aller Art euch zu betätigen. Wohl dem, der
in der Lage ist, es zu tun und es gerne tut.

Das öffentliche Wohl verlangt aber von euch Arbeit-
gebern noch mehr: Stellt eure Betriebe, wenn irgendwie
möglich, nicht völlig ein, sondern sucht nach Kräften,
Arbeitsgelegenheit zu schaffen. Ihr erwerbt euch dadurch
große Verdienste ums ganze Land und tragt zugleich bei
M moralischen Hebung unseres Arbeiterstandes. Mancher
von euch wird gewiß gerne auf einen Gewinn verzichten,
menn es dadurch gelingt, den Arbeitern Verdienst zu
sichern,

Steht einander bei, ihr Meister, helft euch gegenseitig
uns mit Arbeitskräften und Rohmaterialien! Verstummen
muß in diesen Zeiten kleinliche Gesinnung und Mißgunst;
mehr denn je ist werktätige Solidarität vonnöten.

Werte Freunde! Die schweren Ereignisse unserer
M nehmen seit Wochen unser Denken und Fühlen ge-
Mgen und erlauben uns kaum noch, gemeinsamen Be-
strebungen und Standesfragen Aufmerksamkeit zu schenken.
Aber das möchten wir allen ans Herz legen, vereint mit
àt und Zuversicht den Verhältnissen die Stirne zu
Men. Kopf hoch, und warm das Herz!

M;;te»luilg;m5eil.
Landesausstellung in Ber«. Die Direktion der

Undesausstellung hat nachstehende Vergünstigungen ab

Kkm à beschlossen: Kollektivbesuche: An
Wellschaften von 20 Teilnehmern aufwärts werden gegen
-Vorweisung des Kolleknvbillets der Transportanstalt
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für die darin verzeichnete Anzahl von Teilnehmern Ein-
trittskarten zum halben Preise von 75 Rp. abgegeben,
k. Schulen: An die Teilnehmer von Kollektivbesuchen
von Schulen, von der 1. Schulklasse bis und mit den Pro-
oymnasialklassen unter Führung eines Lehrers oder eines
Mitgliedes der Schulkommiffion werden Eintrittskarten
zu 25 Rp. abgegeben. Für höhere Schulstufen beträgt
der Eintrittspreis unter den gleichen Voraussetzungen
50 Rp. 0. Billige Tage: Der 17. und 18. Okt.
werden als sogenannte „billige Tage" festgesetzt, an denen
der Eintritt für Erwachsene 75 Rp. und für Kinder
50 Rp. beträgt. Diese reduzierten Tageskarten werden
nur an der Ausstellungskasse abgegeben.

Der offizielle Schluß der Schweizerischen Landes-
ausstelluug in Bern ist auf Montag, 2. November,
angesetzt.

Verkaufsbureau der Landesausstellung. Das Zen-
tralkomitee der Schweizerischen Landesausstellung hat den
Unterzeichneten, die vorher bei der Durchführung des

„Kommerziellen Auskunftsdienstes" beteiligt waren, die

Bewilligung erteilt, Verkäufe von Ausstellungsgegen-
ständen, Mobiliar usw., auf eigene Rechnung zu ver-
Mitteln.

Das betreffende Bureau befindet sich im Verwaltungs-
gebäude zwischen dem Haupteingang Neubrückstraße und
der Post. Es ist auch Sonntags geöffnet.

Bern, deck 16. Oktober 1914.
Emile F. Chavannes, Ingenieur.

Jules F. Brandt, Kaufmann.
Rücktransport der Ausstellungsgegenstände. Mit

dem 2. November beginnt der Rücktransport der un-
verkauft gebliebenen Ausstellungsgegenstände, für den
ein Zeitraum von zirka 2 Monaten in Aussicht genom-
men ist. Für diese Zeit tritt die aus dem Ausstellungs-
platze errichtete besondere Abfertigungsstellc für Fracht-
gut wieder in Tätigkeit.

Elektrisches von der Maschinenhalle der Landes«
ausstelluug in Bern. Dank dem Entgegenkommen der
Aussteller, die in der Maschinenhalle den elektrischen
Licht- und Kraftstrom erzeugen, wird es möglich
sein, bis zum Schlüsse der Ausstellung den vollen Be-
trieb aufrecht zu erhalten, und zwar an Wochentagen
von 1(0/2 bis 12 Uhr und 2Vs bis 5V- Uhr und am
Sonntagnachmittag von 3 bis 5V- Uhr wie bisber,
sowie Samstag und Sonntag abends von 8 bis 9V- Uhr
bei voller Beleuchtung. Bei Eintritt der Dunkelheit wird
die Halle auch beleuchtet. Während der angegebenen
Zeit sind die beiden Auszüge, die zu den Galerien
führen, in Betrieb. Ebenso finden täglich von 8 bis 12 Uhr
vormittags und 2 bis 4V- Uhr nachmittags Lichtstrom-
Vorführungen aus dem allgemeinen Kraftnetz der Aus-
stellung statt. Den Kraftstrom liefern die Schweizer.
Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur
und die Firma Brown, Boverp in Baden, den
Lichtstrom die Gebrüder Sulzer in Winterthur
und die Maschinenfabrik in Örlikon.

Das Preisgericht der Schweizer. Landesausstellung
in Bern hat der Firma JeanStuder. Waagenfabrik,
Ölten, für die in der Maschinenhalle, Transportmittel-
Halle und der landwirtschaftlichen Gruppe ausgestellten
Waagen die goldene Medaille zuerkannt.

Der Firma Birchmeier 6: Cie. in Künten (Aarg.)
ist für die in Bern ausgestellten Reben- und Pflan-
zenspritzen die goldene Medaille zuerkannt worden.

Auszeichnung. Wie anno 1896 in Genf, so wurde
auch dieses Jahr an der Schweizer. Landesausstellung
in Bern der Schweizer. Seil-Industrie, vorm.
C. Oechslin zum Mandelbaum in Schaffhausen



4f4 Sfiuftr. ffbtoctj fwntsto Bettung („OTeifterblatt")

für i^re auSgefieHten 2)r aßt feile. £>anf= unb Paunt=
woEfeile wteberum bie golbene Mebaille zuerfannt.

®ie 2tu$îei(Jjtttt«8ett bet fdjroeizerifcïjett Qnbufltien
an bec SBcUatiéfieilnnfl für ©u^gemetbc unb ©raphil
tn ßeipjtß 1914. (Mitgeteilt non ber ©chweizerifdjen
3entralfteûe für ba§ 3lu§ftellung§roefen in ^ürici).)

©roßer Preis (grand prix): bie nier S?oÛe£tio=

nusfteüungen bec Pud)brucler (für ßeroorragenbe Sei»

ftungen auf allen ©ebieten), ber Sitßographen, ber Photo»
grapßen (fit befonberer Heroorhebung ihrer tedjnifcljen
unb lünftlerifchen Porzüge; einziger großer preis an ber
gefainten photographifdjen SlusfteEung), ber Serleger,
ferner : Paplerfabriï an ber ©ißi, 3ürid) (mit befonberer
Heroorßebung ihrer einroanbfreien, oorjügltdjen f^abrifate
unb beren mannigfachen PermenbungSmögltchfett), ©eifert
£). 9L, Zürich, 3etdhenatelter.

©hrenpreiS (diplôme d'honneur): Penziger & ©o.,
©infiebeln (©ruppe Pudjbinberei) ; Side ©bmonb, ©iberS,
©raphiter ; Kunftgeroerbefchule ber ©tabt ßöridh ; ©iierlt
©mil, .gûncb/ Puchbhtber.

©olbener ^3rei§: ©onrabln©hr., ßüricl), ©rapier;
Jponegger & ©o., SSBeßilon (Heftmafdf|inen); SMe!tioauS=
fteüung fdEjroeiserifd^er ©ehülfenoetbänbe ; Martini & ©o.,
ffrauenfelb (^eftmafcEjlnert); ©djerer Soman, 31.= ®.,
Sujetn, ôoljtppenfabrif.

Silberner PreiS: Sinner ©mit, Prugg, Sabierer;
Archives de l'Imprimerie, Lausanne; Argus Suisse
de la Presse, Genf; ®ôlïer ©rnft, 3üritf)= ©hemigropl);
©ewerbefdhule Sern ; ®pr ©alomon, 3üri<h» Pudhbinber;
Münger Subolf, Pern, ©raphiter ; ©ober SUfreb, Söafel,
Sabterer.

Pronzener Preis : feiner.
SInerlennungSpreiS : teiner.
Slußer Preisbewerbung: Bureaux internationaux

réunis pour Ja protection de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, Berne.

Über Zuteilung non MebaiHen ber ©tabt Seipjig ent=

fdjelben noch bie jufiehenben Peljörben. ®te „freie
©rapbif" unterliegt einer eigenen Qurt).

3nr5roge ber Reform Ses 5ubmiffion$mefeits
in Staat nah ©emeinbe.

3u einer 3eit, ba bie Hoffnungen ber Hanbioetfer»
unb ©eroerbefreife fidf) barauf richteten, bafj burch eine
umfangreiche Vergebung öffentlicher 3lrbeiten bie folgen
einer beftehenben harten Voilage gemilbert roerben, bübet
bie Hanbhabung ber für bie Vergebung öffentlicher 3lr=
beiten erlaffenen Pefiimmungen eine etfie Porbebingung
für ben ©rfolg mohlmeinenber gürforge ber ©pißen ber
Pehörben.

SDte oerftânbnièlofe unb oft täppifche Pehanblung
feitenS nachgeorbneter ©teEen îann beabfic£)tigtc roohltätige
Wirlungen einer PolftanbSaftion nicht nur oerhlnbern;
fie ift gerabeju imftanbe, ba§ ©egenteil non bem @e=

wollten herbeizuführen.
3tuch tn ber jurjett obmaltenben PotfianbSperiobc

fehlt c8 letber nicht an Peifptelen, bie ötefeS nur allzu
zweifelsfrei beroeifen, oon beten 3lnführung im Gahmen
btefer SluSführungen aber 3lbftanb genommen werben
foU, ba eS Slufgabe biefer ßeilen ifi, in bie Urgrünbe
ber bei ben nac|georbneten ©teßen fo häufig ju beobadfp
tenben einfeitigen ©tellungnahme gegenüber ben £eben§=

fragen best foliben HanbwetfS unb ©ewerbeS ^tnetnju»
lenkten.

@8 foil zugegeben werben, baff bie Sriebfeber für
bie oft unoetflänblichen Maßnahmen ber wit ber 33er-

gebung öffentlicher Arbeiten betrauten Petfonen häufig

bem gewiß anertennenSwerten Pflichtgefühl, im Qntereffe
ber Verwaltung bezieh ungSroetfe ber (Steuerzahler ju
fparen, enlfpringen mag. 3ln ben oetberblichen folgen
einer fo mißoerftanbenen ©parfamleitSpflicht ift aber

bamit leiber nichts geänbert. @8 muß baßer bie gaßt.
läffigfeit, bte zweifeEo8 ttler oorliegt, genau fo fcßarf be.

lämpft werben, wie bte PöSwiEigteit, bie, troß bet

,fenntni8 oon ber oorliegenben Unmöglichlelt ber te.
führung einer Steferung ohne eine ©djäbigung bei Unter.

nehmerS, bitfen burch Slnbroßung ber Maßregelung
Zwingt, bennoch zu feinem ©djaben bie 3lrbeit ober Stefe.

rung auszuführen.
"Wer folc^e Praltilen nicht !ennen gelernt hat, ber

wirb ungläubig ben Kopf fdßütteln, wer aber, fei el all
teiöenber Seil, fei e8 als kennet ber einfdßlägigen Per<

hältniffe, auS eigener ©rfahrung urteilen !ann, wirb ju>

geben wüffen, wie btingenb notwenbig hier eine 31b.

iftlfe tut.
®te SluSfübrung ber Pefiimmungen unb Perorbnungen,

bie im Qntereffe ber Hanbwerter» unb ©ewerbefreife er.

gangen ftnb, liegt oielfach, wenn nidht überwiegenb, bei

Perfonen, bie burdh Heïïunft, ©rglehung unb ge'fellfdjait.

lidhen Umgang, bem felbftänbigen Hanbwert» unb ®e=

werbefianb burdfauS fern ftehen, mit feltenen 3luSnahmen

fidj nie bemüht haben unb auch nie bemühen werben,

in bte SebenSbebingungen uueh biefer PoltSlreife ©in«

blicfe zu oerlangen unb bte baher beren berechtigte gorbe.

rungen gar nidht zu erfennen oermögen, ihnen oielmeljt

bauetnb ohne VexftänbniS gegenüberftehen.
SIEe noch fa fdfönen Verfprechungen, jebeS hanb=

werïer.freunbliche ©ntgegenîommen oberfter Vehörben,
aEe Maßnahmen ber gefetjgebenben gafloren inüffen

wirîungSloS oerpuffen, fo lange ba§ Hanbwert unb ®e=

werbe auf ©nabe unb Ungtiabe einer nadhgeorbneten

3nfianz ausgeliefert wirb, bie häufig nidht imftanbe ift,

Zu etïennen unb zu beurteilen, oon welchen ©runbfä^en
ein folibeS HcmbwerîS» unb ©ewerbe Unternehmen ge=

leitet fein muß, um in ooltSmirtfchaftlichem Sinne einen

wertooüen Seil beS 3iational=Permögcn§ zu repräfentteren.
S)er Unternehmer ift aber ber nadhgeorbneten 3nfiaiq

fo lange ausgeliefert, al§ bie 3luSfdhretbung ber Weit
ober Siefernng unb bie Peftimmung beS für bie 9lbgabe

oon Singeboten heranzuztehenben Unternehmertreifel non

ein unb berfelben ©teile auS erfolgen. Qeber in @ub=

miffionSbtngen erfahrene ©emerbetreibenbe lernt bie

Stadhteile, bte ihm beoorftehen, wenn er in Wahrnehmung

berechtigter Qntereffen gegen eine ©ntfdheibung ber auS»

fdhreibenben Qnftanz, bie ihn audh zur PretSabgabe het'

angezogen, Stellung nimmt. @r ift aber ber wirtfh#
lieh Schwächere unb baüt bie fjauft tn ber £afd)e.

2)ie intereffierten Huubwerîer» unb ©etoerbeorgant»

fationen müffen in bem Pefiehen ber Statfache, baß ii)«

Mitglieber bei Pewerbungen um öffentliche Slrbeiten

häufig auf ©nabe unb Ungnabe einer untergeorbneten,

nach Den tgerrfchenben Perhältniffen leiber aber nahéîu

aümächligen ®ienfihif1anz ausgeliefert finb, einen fch»«"'

Mangel in ben geltenben Porfchtiften für bie Vergebung

öffentlicher Arbeiten erblidten unb mit ©nergie auf etne

ätnberung btefer unhaltbaren 3uftänbe htuarbeiten.

gorberung muß lauten:
Trennung ber bte SluSmaßl unter ben Unternehmetu

treffenben unb ben 3ufchlag erteitenben oon ber au -

fchretbenben ®ienfifieEe. Pur fo lann erreicht meroem

baß bte auSfCßreibenbe unb bte SluSfübrung übermachen

©teüe auch mirlüch ganz ohne ©Influß auf Me ^beS Unterneh!uer§ bleibt, ber ben 3ufchtag erhält-

baS ift bringenb notwenbig.
®er oorausfichtciche ©inwanb, baß ja fd^liepU^

auSf^reibenbe ©teUe bezüglich ber 3uf<hlag3erteiluiig
I Porfc|läge unterbreitet, ift hinfällig, wenn man bebe /

4^4 Jllustr. fchtmtz Handw -Zettung (»Meisterblatt") Nr, H

für ihre ausgestellten Drahtseile. Hanf- und Baum-
wollsetle wiederum die goldene Medaille zuerkannt.

Die Auszeichnungen der schweizerischen Industrien
an der Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphit
in Leipzig 1914. (Mitgeteilt von der Schweizerischen
Zentralstelle für das Ausstellungswesen in Zürich.)

Großer Preis (^raiul prix): die vier Kollektiv-
ausstellungen der Buchdrucker (für hervorragende Lei-
stungen auf allen Gebieten), der Lithographen, der Photo-
graphen (mit besonderer Hervorhebung ihrer technischen
und künstlerischen Vorzüge; einziger großer Preis an der
gesamten photographischen Ausstellung), der Verleger,
ferner: Papierfabrik an der Sihl, Zürich (mit besonderer
Hervorhebung ihrer einwandfreien, vorzüglichen Fabrikate
und deren mannigfachen Verwendungsmöglichkeit), Seifert
H. R., Zürich, Zeichenatelier.

Ehrenpreis (äiplöme ä'twrmvur): Benziger H. Co.,
Einsiedeln (Gruppe Buchbinderei) ; Bille Edmond, Siders,
Graphiker; Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich; Stierlt
Emil, Zürich, Buchbinder.

Goldener Preis: ConradinChr., Zürich, Graphiker;
Honegger à Co., Wetzikon (Heftmaschinen); Kollektivaus-
stellung schweizerischer Gehülfenverbände; Martini à Co.,
Frauenfeld (Heftmaschinen); Scherer Roman, A.-G,
Luzern, Holztypenfabrik.

Silberner Preis: Anner Emil, Brugg, Radierer;
àellives cle I'Imprimorio, Imusanne; ^i^us 8uis8v
llo In Lresso, Cent; Dölker Ernst, Zürich, Chemigraph;
Gewerbeschule Bern; Gyr Salomon, Zürich, Buchbinder;
Münger Rudolf, Bern, Graphiker; Soder Alfred, Basel,
Radierer.

Bronzener Preis: keiner.
Anerkennungspreis: keiner.

Außer Preisbewerbung: Uunmux iownintwmmx
iàà pour In pràotion elk In propriötv inetuLtriellk,
littkràk kt nrtwtigue, Ilkiuk.

Über Zuteilung von Medaillen der Stadt Leipzig ent-
scheiden noch die zustehenden Behörden. Die „freie
Graphik" unterliegt einer eigenen Jury.

Zm Zeuge derResom des Slibmffimsmsciis
i« Staat md Gemeinde.

Zu einer Zeit, da die Hoffnungen der Handwerker-
und Gewerbekreise sich darauf richteten, daß durch eine
umfangreiche Vergebung öffentlicher Arbeiten die Folgen
einer bestehenden harten Notlage gemildert werden, bildet
die Handhabung der für die Vergebung öffentlicher Ar-
beiten erlassenen Bestimmungen eine erste Vorbedingung
für den Erfolg wohlmeinender Fürsorge der Spitzen der
Behörden.

Die verständnislose und oft täppische Behandlung
seitens Nachgeordneter Stellen kann beabsichtigte wohltätige
Wirkungen einer Notstandsaktion nicht nur verhindern;
sie ist geradezu imstande, das Gegenteil von dem Ge-
wollten herbeizuführen.

Auch in der zurzeit obwaltenden Notstandsperiode
fehlt es leider nicht an Beispielen, die dieses nur allzu
zweifelsfrei beweisen, von deren Anführung im Rahmen
dieser Ausführungen aber Abstand genommen werden
soll, da es Aufgabe dieser Zeilen ist, in die Urgründe
der bei den Nachgeordneten Stellen so häufig zu bêobach-
tenden einseitigen Stellungnahme gegenüber den Lebens-
fragen des soliden Handwerks und Gewerbes hineinzu-
leuchten.

Es soll zugegeben werden, daß die Triebfeder für
die oft unverständlichen Maßnahmen der mit der Ver-
gebung öffentlicher Arbeiten betrauten Personen häufig

dem gewiß anerkennenswerten Pflichtgefühl, im Interesse
der Verwaltung beziehungsweise der Steuerzahler zu
sparen, entspringen mag. An den verderblichen Folgen
einer so mißverstandenen Sparsamkeitspflicht ist aber

damit leider nichts geändert. Es muß daher die Fahr-
lässigkeit, die zweifellos hier vorliegt, genau so scharf be-

kämpft werden, wie die Böswilligkett, die, trotz der

Kenntnis von der vorliegenden Unmöglichkeit der Aus-

führung einer Lieferung ohne eine Schädigung des Unter-

nehmers, diesen durch Androhung der Maßregelung
zwingt, dennoch zu seinem Schaden die Arbeit oder Liefe-

rung auszuführen.
Wer solche Praktiken nicht kennen gelernt hat. der

wird ungläubig den Kopf schütteln, wer aber, sei es als

leidender Teil, sei es als Kenner der einschlägigen Ver-

Hältnisse, aus eigener Erfahrung urteilen kann, wird zu-

geben müssen, wie dringend notwendig hier eine Ab-

Hilfe tut.
Die Ausführung der Bestimmungen und Verordnungen,

die im Interesse der Handwerker- und Gewerbekretse er-

gangen sind, liegt vielfach, wenn nicht überwiegend, bei

Personen, die durch Herkunft, Erziehung und gesellschaft-

lichen Umgang, dem selbständigen Handwerk- und Ge-

werbestand durchaus fern stehen, mit seltenen Ausnahmen
sich nie bemüht haben und auch nie bemühen werden,

in die Lebensbedingungen auch dieser Volkskreise Ein-

blicke zu verlangen und die daher deren berechtigte Förde-

rungen gar nicht zu erkennen vermögen, ihnen vielmehr

dauernd ohne Verständnis gegenüberstehen.
Alle noch so schönen Versprechungen, jedes Hand-

werker-freundliche Entgegenkommen oberster Behörden,

alle Maßnahmen der gesetzgebenden Faktoren müssen

wirkungslos verpuffen, so lange das Handwerk und Ge-

werbe auf Gnade und Ungnade einer Nachgeordneten

Instanz ausgeliefert wird, die häufig nicht imstande ist,

zu erkennen und zu beurteilen, von welchen Grundsätzen

ein solides Handwerks- und Gewerbe Unternehmen ge-

leitet sein muß. um in volkswirtschaftlichem Sinne einen

wertvollen Teil des National-Vermögms zu repräsentieren.

Der Unternehmer ist aber der Nachgeordneten Instanz

so lange ausgeliefert, als die Ausschreibung der Arbeit

oder Lieferung und die Bestimmung des für die Abgabe

von Angeboten heranzuziehenden Unternehmerkretses von

ein und derselben Stelle aus erfolgen. Jeder in Sub-

missionsdingen erfahrene Gewerbetreibende kennt die

Nachteile, die ihm bevorstehen, wenn er in Wahrnehmung

berechtigter Interessen gegen eine Entscheidung der aus-

schreibenden Instanz, die ihn auch zur Preisabgabe her-

angezogen, Stellung nimmt. Er ist aber der wirtschaft-

lich Schwächere und ballt die Faust in der Tasche.

Die interessierten Handwerker- und Gewerbeorgam-

sationen müssen in dem Bestehen der Tatsache, daß ihre

Mitglieder bei Bewerbungen um öffentliche Arbeiten

häufig auf Gnade und Ungnade einer untergeordneten,

nach ven herrschenden Verhältnissen leider aber nahezu

allmächtigen Dienstinstanz ausgeliefert sind, einen schweren

Mangel in den geltenden Vorschriften für die Vergebung

öffentlicher Arbeiten erblicken und mit Energie auf eine

Änderung dieser unhaltbaren Zustände hinarbeiten. M
Forderung muß lauten:

Trennung der die Auswahl unter den Unternehmern

treffenden und den Zuschlag erteilenden von der au -

schreibenden Dienststelle. Nur so kann erreicht werden-

daß die ausschreibende und die Ausführung überwachen

Stelle auch wirklich ganz ohne Einfluß auf die

des Unternehmers bleibt, der den Zuschlag erhält,

das ist dringend notwendig.
Der voraussichtliche Einwand, daß ja schüWch

ausschreibende Stelle bezüglich der Zuschlagserteilung
s Vorschläge unterbreitet, ist hinfällig, wenn man beoe
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